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Oberbürgermeister der Städte
Aachen, Bonn, Köln, Leverkusen Aktenzeichen:

Landrat des Kreises 25.01-Aufsicht

Aachen, Düren, Euskirchen,
Heinsberg, Oberbergischer Kreis,
Rhein-Bergischer-Kreis, Auskunft erteilt:

Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis Frau Diehl

Friedgard.Diehl©bezreg
-Straßenverkehrsämter- koein.nrw.de

Zimmer: H 530
Telefon: (0221) 147-3653
Fax: (0221)147-2890

Aufsicht über die Straßenverkehrsbehörden
Zeughausstraße 2-10,
50667 Köln

Aufgrund des Wegfalls des § 44 Abs. 1 Satz 2 StVO und verschiedener DB bis Köln Hbf.

Fallkonstellationen aus der Praxis gebe ich die nachfolgenden Hinweise

bezüglich der Aufsicht über die Straßenverkehrsbehörden.
Besuchereingang (Hauptpforte):
Zeughausstr. 8

1. Fachaufsicht Telefonische Sprechzeiten:

Nach § 44 Abs. 1 5. 1 StVO sind die Straßenverkehrsbehörden für die mo.-do..8:30-15:00 Uhr

Ausführung der StVO zuständig. Straßenverkehrsbehörden in diesem Besuchertag:
donnerstags: 8:30-15:00 Uhr

Sinne sind gern. der Verordnung über die Bestimmung der zustandigen (weitere Termine nach
Vereinbarung)

Behorden nach der StVO vom 09.01.1973 (Zustandigkeitsverordnung)

die Kreisordnungsbehörden. Diese nehmen die Aufgaben nach § 3 OBG Landeskasse Düsseidort
Helaba

als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahr. Nach § 5 OBG, BLZ30050000,
Kontonummer 965 60

§~ 3, 4 GO in Verbindung mit §~ 1, 2 der Verordnung zur Bestimmung 1BAN:
DE34300500000000096560

der Großen und Mittleren kreisangehorigen Stadte vom 13.11.1979 sind BiC:WELADEDD

die dort genannten Kommunen die zuständigen Straßenverkehrsbehör

den für die in der Zuständigkeitsverordnung näher bestimmten Rege

lungen.
Hauptsitz:
Zeughausstr. 2-10,50667 Köln

.. . . .. Telefon: (0221)147—0

Die Aufsicht uber die ortlichen Behorden in den Kreisen fuhrt gem. § ‘~ Fax: (0221) 147-3185

Abs. 1 OBG der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde. Die
poststelle©brk.nrw.de

Aufsicht über die Kreisordnungsbehörden und kreisfreien Städte als ~.bezreg-koeln.nrw.de
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kehrsbehörde (~ 7 Abs. 2 OBG, § 2 Zuständigkeitsverordnung). Auch

nach § 13 Abs. 2 5. 1 Nr. 2 LOG führt die Bezirksregierung als Landes

mittelbehörde die Aufsicht über die ihnen unterstehenden unteren

Landesbehörden. Die unteren Landesbehörden sind gern. § 9 Abs. 2

LOG die Landräte als untere staatliche Verwaltungsbehörden. Die Wei

sungsrechte ergeben sich aus § 9 OBG und obliegen der zuständigen

Aufsichtsbehörde.

Daraus folgt, dass nach dem Wegfall des bisherigen § 44 Abs. 1 5. 2

Stvo (,‚Die zuständigen obersten Landesbehörden und die höheren

Verwaltungsbehörden können diesen Behörden Weisungen auch für

den Einzelfall erteilen oder die erforderlichen Maßnahmen selbst

treffen.“) kein unmittelbares Weisungsrecht der höheren Straßenver

kehrsbehörden gegenüber den Mittleren und Großen kreisangehörigen

Kommunen als Straßenverkehrsbehörden mehr besteht.

2. Kommunalaufsicht

Weder das OBG noch die Zuständigkeitsverordnung regeln, durch wen

in der Kornrnune die Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde wahrge

nommen werden. Dies bestimmt sich nach kommunalrechtlichen Vor

schriften. In der Regel handelt es sich um Geschäfte der laufenden

Verwaltung gem. §41 Abs. 3, 1. Halbsatz GO. Der Rat kann sich im

Zuge seiner Allzuständigkeit gern. § 41 Abs. 1 S. 1 und Abs. 3,

2. Halbsatz GO u.a. mit Themen des § 45 StVO befassen und

Beschlüsse dazu treffen. Der Rat oder ein Ausschuss ist bei seinen

Entscheidungen jedoch imrner an die rechtlichen Voraussetzungen ge

bunden, die zur Anordnung oder Aufhebung einer straßenverkehrsrecht

lichen Regelung erfüllt sein müssen.
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schluss fassen, z.B. weil die Voraussetzungen für die Anordnung oder

Aufhebung einer Maßnahme nach § 45 Stvo nicht vorliegen, kann

dieser Beschluss nur mit den Mitteln der Kommunalaufsicht beanstandet

werden. Dieser stehen gem. § 11 OBG die Befugnisse der §~ 121 bis

125 GO zur Verfügung. Die Kommunalaufsicht über die kreisange

hörigen Kommunen führt der Landrat als untere staatliche Verwaltungs

behörde gern. § 120 Abs. 1 GO i.V.m. § 59 Abs. 1 KrO. Die Kommunal-

aufsicht über die Kreise und kreisfreien Städte führt die Bezirksregierung

(~ 57 Abs. 1 KrO, § 120 Abs. 2 GO).
Die fachliche Bewertung, ob eine Rats- oder Ausschussentscheidung

rechtskonform ist, erfolgt durch die Fachaufsichtsbehörde. Diese hat der

Kommunalaufsichtsbehörde die begründete fachliche Stellungnahme

vorzulegen, damit die Kommunalaufsicht entsprechend tätig werden

kann.

Eine unmittelbare kommunalrechtliche Weisung der Fachaufsicht ist

somit nicht zulässig.

Im Auftrag

(Diehl)


